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Richtlinien für die Vermietung des Schützenhauses : 
 
Vereinsheim : 
 
Das Vereinsheim ist für ca. max. 50 Personen ausgelegt. Je nachdem wie 
die Tische gestellt werden, oder eventuell der Platzbedarf für ein Bufett ist. 
Der Gastraum ist ein Vereinsheim, das heißt, es befinden sich Pokale, 
Pinnwand, Urkunden, Scheiben und Sonstiges an den Wänden. Ebenso befindet  
sich ein Regal, ein Bürotisch mit PC und Auswertmaschine im Gastraum. 
Unser Lokal ist eine Nichtraucher und E-Zigaretten freie Gaststätte. 
 
Küche : 
 
Küche und Geschirrspülmaschine sind zur Mitbenutzung vorhanden. 
Von uns wird gestellt : Ess- und Kaffeegeschirr, Besteck und Gläser. 
Kaffeemaschine, Kaffee und eventuell Thermoskannen müssen selbst 
besorgt werden. 
 
Allgemeines : 
 
Das Schützenhaus wird für die Veranstaltungen nach Möglichkeit in                       
gereinigtem Zustand übergeben. Nach der Veranstaltung ist alles                                   
wieder so anzuordnen wie es angetroffen worden ist. Das Ausschmücken 
und Dekorieren des Gastraumes und der Tische ist selbst vorzunehmen.  
Nach der Veranstaltung ist diese wieder zu entfernen. Die Tische müssen 
nass abgerieben werden. Die Küche und der Thekenbereich muss nass 
aufgewischt werden. Der Gastraum und die Toiletten sind in besenreinem   
Zustand zu übergeben. Der Mieter verpflichtet sich auf die Einhaltung des 
Jugendschutzgesetzes zu achten. Nach Ende der Veranstaltung muß das Licht 
ausgeschaltet, sowie alle Fenster und Türen verschlossen werden. Für das  
Richten des Gastraumes wird bei Bedarf ein Schlüssel ausgegeben. Die Schlüssel 
Empfangsbestätigung muss unterschrieben werden. Bei Verlust des Schlüssels 
ist ein Austausch der gesamten Schlüsselanlage notwendig. Die Kosten 
hierfür trägt der Mieter. Das Vereinsheim und die Außenanlage sind spätestens 
am Folgetag in einem ordnungsgemäßen, sauberen und unbeschädigtem 
Zustand zu übergeben. 
 
Kaution :  
 
Eine Kaution in Höhe von 150,--Euro ist vor der Veranstaltung zu entrichten. 
Glasbruch und mutwillige Schäden am Gebäude und Inventar werden  
von der Kaution einbehalten. Bei höheren Schäden werden die Kosten in 
Rechnung gestellt. 
Wird das Schützenhaus in einwandfreiem Zustand hinterlassen wird die Kaution 
mit der Rechnung verrechnet.  
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Abfälle : 
 
Abfälle sind selbst zu entsorgen und mitzunehmen. 
Die Abfälle sind nicht über unsere schwarze Tonne zu entsorgen. 
Bei Bedarf können rote Zusatzmüllsäcke erworben werden und 
bis zur nächsten Abfuhr bei uns zwischengelagert werden. 
 
 
Zahlungsmodalität : 
 
Bezahlung der Rechnung nach Erhalt, ohne Abzug.  
 
 
Personal : 
 
für Bedienungs-, Hilfs-, und Küchenpersonal ist selbst zu sorgen. 
 
 
Außenanlage : 
 
Die Außenanlage darf mitbenutzt werden. 
Holz fürs Lagerfeuer ist selbst zu besorgen. 
Keine Paletten, Kisten, kein Möbelholz, Bauholz 
mit Nägeln oder imprägniertes und gestrichenes Holz. 
 
Der Platz muß im aufgeräumten Zustand verlassen werden 
 
 
Kosten : 
 
Bei Bedarf : 
 
Zelt 3 x 6 m oder 4 x 8 m 
inklusive Auf-, und Abbau   25,00 € 
Lichterkette     10,00 € 
Festzeltgarnitur      2,00 € 
( eigene max.6 Stück ) 
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Vermietung 
 
Variante 1 
 
 
 
Getränke : 
 
Die Getränke müssen vom Schützenhaus abgenommen werden.  
Sekt, Schnaps und Orangensaft dürfen selbst mitgebracht werden. 
Angebrochene Flaschen werden voll berechnet. 
Im Moment haben wir nur Flaschenbier im Angebot. 
 
 
Thekenpersonal : 
 
Thekenpersonal wird gestellt. 1-2 Personen vom Verein übernehmen  
die Bewirtung der Veranstaltung. 
Der Thekendienst gibt die Getränke aus und ist Ansprechpartner 
in allen Fragen rund um das Schützenhaus. Der Dienst endet ca. nach  
vier Stunden. Bei Bedarf, oder wenn alles geregelt ist auch gerne vorher. 
Sie dürfen natürlich so lange weiterfeiern wie Sie möchten. 
Der Getränkevorrat steht für Sie bereit. Die Abrechnung der Getränke 
erfolgt am nächsten Tag oder nach Absprache. 
Gegen Aufpreis können wir natürlich den kompletten Service für Sie 
übernehmen. 
Küchenpersonal, Bedienung, Hilfspersonal :   
pro weitere Person je Stunde      12,00 € 
 
 
Kosten : 
 
Miete :  150,00 € 
Getränke, Preise gemäß Getränkepreisliste nach Verbrauch 
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Vermietung 
 
Variante 2 
 
 
 
Getränke : 
 
Sämtliche Getränke dürfen selbst mitgebracht werden. 
 
 
Thekenpersonal : 
 
Thekenpersonal wird nicht gestellt. Sämtliche anfallenden Arbeiten  
werden von Ihnen in Eigenregie übernommen. Es erfolgt lediglich  
eine Einweisung. 
 
 
Kosten : 
 
Miete :  200,00 € 
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Name und Adresse des Mieters : 
 
Name :  …………………………………………………………… 
 
Vorname :  …………………………………………………………… 
 
Straße :  …………………………………………………………… 
 
Plz. – Ort :  …………………………………………………………… 
 
 
 
 
Die Richtlinien zur Vermietung des Schützenhauses habe ich durchgelesen. 
Mit den Bedingungen bin ich einverstanden und möchte das Schützenhaus    
am  
 
 
   ............................................ 
    Datum 
 
 
mieten. 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                             ......................................................   
         Datum, Ort      Unterschrift Mieter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schützenverein Ichenheim                     Bankverbindung : Volksbank Lahr 
Hofweg 11        IBAN: 
77743 Neuried – Ichenheim      DE 63 6829 0000 0035 0289 00 


